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Ansprache
des Präsidenten des Deutschen Bundestages
Dr. Norbert Lammert

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! 
Verehrte Repräsentanten der Verfassungsorgane unseres Landes! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Exzellenzen! 
Meine Damen und Herren! 

Als am 10. Mai 1933 mitten in der Hauptstadt unter staatlicher Regie und Aufsicht 20 000
Bücher verbrannt wurden, darunter die Werke der bedeutendsten deutschen Schriftsteller
und Publizisten, direkt neben der Staatsoper Unter den Linden, vor der Hedwigs-Kathe-
drale, gegenüber der Humboldt-Universität – ein bizarres Staatsschauspiel in der unglaub-
lichen Kulisse der Berliner Repräsentationsbauten von Kunst, Kirche und Wissenschaft –,
war das sogenannte Tausendjährige Reich gerade einmal 100 Tage alt. Damals hatte das
neue Regime innerhalb weniger Wochen nach einem legalen Regierungswechsel schon bei-
nahe alles durchdekliniert, was die nächsten zwölf Jahre bestimmen sollte: Rechtsbruch, Ver-
fassungsbruch, Zivilisationsbruch.

Mit dem Weg in die nationalsozialistische Diktatur vor 75 Jahren verbindet sich eine
Reihe bedeutsamer Gedenktage, an die wir in dieser Stunde im Deutschen Bundestag erin-
nern. Die Zeit des NS-Regimes hat am 30. Januar 1933 begonnen – die Auflösung der
Weimarer Republik zweifellos früher. Das eine ist aber ohne das andere nicht erklärbar.

Am 10. April 1932, heute auf den Tag genau vor 76 Jahren, gewann im zweiten Wahl-
gang der greise Paul von Hindenburg als Amtsinhaber die Reichspräsidentenwahl. Um Hitler
zu verhindern, hatten sich alle demokratischen Parteien hinter diesen Mann gestellt, der als
bekennender Monarchist sieben Jahre zuvor gegen ihren begründeten Widerstand mit den
Stimmen der Republikfeinde ins Amt gehoben worden war.

Dass die Republik von Weimar neben vielen anderen Problemen gewiss zu wenig über-
zeugte und engagierte Demokraten hatte – bis in die Spitzen der Verfassungsorgane hinein –,
gehört zu ihren größten Belastungen, unter denen sie schließlich zusammengebrochen ist.

Die politische Kultur der Weimarer Republik litt von Beginn an unter dem weitverbreite-
ten Zweifel über die Vorzüge und die Bedingungen einer parlamentarischen Demokratie.
Diese Skepsis war genährt von Vorbehalten gegenüber dem Prinzip der Repräsentation und
vom Misstrauen in die pluralistisch-demokratischen Entscheidungsprozesse. Das verbreite-
te Unverständnis für die Notwendigkeit von Kompromissen stürzte 1930 die letzte von einer
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parlamentarischen Mehrheit getragene Reichsregierung. In der Auseinandersetzung um eine
Erhöhung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge erwiesen sich in der damaligen Großen
Koalition aus SPD, Zentrum, Deutscher Volkspartei, Deutscher Demokratischer Partei und
Bayerischer Volkspartei die jeweiligen Parteiinteressen größer als die gemeinsame Verant-
wortung für stabile politische und wirtschaftliche Verhältnisse. Schließlich wurde das Schei-
tern der Regierung eher in Kauf genommen als der Konflikt mit der eigenen Klientel. Die
Republik ist deshalb keineswegs nur an ihren vielen Gegnern, die es zweifellos gab, zugrun-
de gegangen, sondern auch durch das Versagen ihrer demokratischen Stützen. In einer bei-
spiellosen Radikalisierung der politischen Auseinandersetzung, mit der sich in Straßen- und
Saalschlachten zunehmend der Eindruck eines begonnenen Bürgerkrieges verbreitete und
Pöbeleien und Prügeleien als Obstruktionsstrategie der Republikfeinde zum parlamentari-
schen Alltag wurden, wuchs sich die Missachtung des Reichstages zu einer Parlaments-
verachtung breiter Bevölkerungsschichten aus, die schließlich auch im Parlament selbst
immer hemmungsloser zum Ausdruck kam.

Das Ende der Weimarer Demokratie war weder zufällig noch zwangsläufig. Dies ist bei
allen offenen Fragen über die tieferen Ursachen des Siegeszuges der Nationalsozialisten ein
fundiertes historisches Urteil. Am 30. Januar 1933 wurde an die Spitze der ersten deutschen
Republik ein Mann gestellt, der diese nicht nur öffentlich verhöhnte, sondern auch geschwo-
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ren hatte, sie zu vernichten. „Ich prophezeie feierlich“, äußerte sich nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten ein prominenter Zeitgenosse, der über persönliche Erfah-
rungen mit Hitler verfügte, „dass dieser unselige Mann unser Reich in den Abgrund stürzen
und unsere Nation in unfassbares Elend bringen wird.“ Es war General Erich Ludendorff,
der nur zehn Jahre zuvor noch maßgeblich an Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle in
München und am damals missglückten Umsturzversuch beteiligt gewesen war.

Illusionen über die künftigen Verhältnisse hätte niemand haben dürfen. Adolf Hitler
hatte nie einen Zweifel daran gelassen, was er mit der Macht anstellen würde, wenn er sie
nur bekommen würde. Im sogenannten Ulmer Reichswehrprozess hatte er 1930 nicht zum
ersten und nicht zum letzten Mal offen erklärt, die NSDAP werde, sollte sie an die Macht
kommen, die Weimarer Verfassung auf legalem Wege in eine völlig andere staatliche Grund-
ordnung umformen.

Viel Zeit hat er sich dafür nicht genommen. Mit seinem Einzug in die Reichskanzlei
begann die systematische Zerstörung einer Demokratie, der seine Partei unmissverständlich
den Kampf angesagt hatte.

In dieser Republik, der es erkennbar an Demokraten fehlte, war der Anspruch auf poli-
tische Teilhabe des Volkes bereits seit 1930 unterlaufen. Mit den Präsidialregierungen auf
der Grundlage des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung war die parlamentarische
Demokratie weitgehend ausgeschaltet. Die präsidialen Notverordnungen hatten immer häu-
figer die Gesetzgebung unter parlamentarischer Kontrolle verdrängt. Nach den Juliwahlen
1932 tagte der Reichstag gerade noch zweimal – Hermann Göring war inzwischen Reichs-
tagspräsident –, nach den Neuwahlen vom November dreimal.

Vor diesem Hintergrund entwirft die vom NS-Regime geprägte, bis heute oft wiederholte
Behauptung, die Nationalsozialisten hätten 1933 in einer Demokratie mit demokratischen
Mitteln die Demokratie besiegt, ein allzu simples Bild der politischen Realitäten am Ende der
Weimarer Republik. Ebenso ist der zeitgenössische zynische Kommentar Oswald Spenglers,
die Machteroberung der Nationalsozialisten sei kein Sieg gewesen, denn es hätten die Gegner
gefehlt, schlicht falsch. Vielmehr wurde unmittelbar mit dem Machtantritt am 30. Januar
unter Berufung auf die erlassenen Notverordnungen mit beispiellosem politischem Terror
der Weg in die Diktatur eingeschlagen. 500 bis 600 Regimegegner wurden bereits damals
ermordet. Allein in Preußen kam es im März/April zu Festnahmen von annähernd 30 000
politischen Gegnern, die Mehrzahl von ihnen Kommunisten.

Der Reichstagsbrand am 27. Februar und in dessen unmittelbarer Folge die Außerkraft-
setzung der Grundrechte durch die sogenannte Verordnung zum Schutz von Volk und Staat,
die Reichspräsident Paul von Hindenburg auf Antrag der Reichsregierung schon am folgen-
den Tag erließ, bot das Mittel zur verschärften staatlichen Verfolgung politischer Gegner, zur
brutalen Zerschlagung jeder Opposition, in den Parteien, den Gewerkschaften, den Kirchen
und unter den Intellektuellen. Sie wurden politisch kaltgestellt, verfolgt, in Gefängnisse ver-
schleppt, aus dem Land getrieben, ermordet.



Von insgesamt 1 583 damals noch lebenden amtierenden oder ehemaligen Reichstags-
abgeordneten mussten nach dem 30. Januar 1933 über 300 massive Behinderungen und
soziale Einbußen hinnehmen, wurden aus ihren Berufen verdrängt und um ihr Vermögen
gebracht. Wenigstens 416 Mandatsträger wurden von der Justiz verurteilt und von SA oder
SS inhaftiert, wobei mindestens 73 während dieser Haft ums Leben kamen. Nicht weniger
als 167 ehemalige Parlamentarier waren ab 1933 zur Ausreise gezwungen. Von sechs Parla-
mentariern ist bekannt, dass sie in den Selbstmord getrieben wurden.

Unter den noch am 28. Februar 1933 in sogenannte Schutzhaft genommenen Literaten
und Publizisten befanden sich Carl von Ossietzky, Erich Mühsam und Egon Erwin Kisch.
Noch am selben Tag verließen Bertolt Brecht und Alfred Döblin Berlin. Mit der Macht-
übernahme war bereits Lion Feuchtwanger von einer Vortragsreise im Ausland nicht mehr
zurückgekehrt, ebenso Albert Einstein. Am 11. Februar ging Thomas Mann ins Exil. Viele
prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kultur, aber auch Betroffene
aller Bevölkerungsschichten, insbesondere deutsche Juden, folgten diesem Beispiel. Die
Emigration aus Deutschland nach 1933 umfasste annähernd eine halbe Million Menschen;
schätzungsweise 30 000 davon sind als aktive Regimegegner geflohen.

Unter diesen Bedingungen fanden die Hitler zugesagten Neuwahlen zum Reichstag am
5. März 1933 statt, die den politischen Behinderungen und dem massiven Straßenterror
zum Trotz der NSDAP dennoch mit 44 Prozent weniger und den Parteien der Linken mit
einem Drittel der Stimmen mehr als erwartet einbrachten.

Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, das als Ermächtigungsgesetz in
die Geschichte einging, zementierte am 23. März 1933 die nationalsozialistische Diktatur.
Es wurde in einem Parlament verabschiedet, in dem die Mandate der KPD in einem offe-
nen Verfassungsverstoß als nichtexistent behandelt wurden, einem Parlament, in dem die
neuen Machthaber die Geschäftsordnung handstreichartig geändert hatten, um der NSDAP
die nötige Mehrheit zu sichern, die sie selbst unter den Bedingungen der Wahl vom März
1933, die weder frei noch fair war, alleine nicht erzielt hatte.

Weder die breite Öffentlichkeit noch die meisten Vertreter der Parteien und Verbände
hatten die ganze Dimension und die weitgehenden Folgen dieses Gesetzes erkannt, das an
Tragweite alle Ermächtigungen übertraf, die das Parlament jemals einer Regierung bewilligt
hatte. Ohne jede parlamentarische Kontrolle war den Befugnissen der Reichsregierung künf-
tig keine rechtliche Schranke mehr gezogen. Die Regierung, nicht das Parlament, war künf-
tig befugt, Gesetze zu „erlassen“, die auch von der Verfassung abweichen konnten – und
sollten. Dies bedeutete das Ende des Rechtsstaates mit Folgen nicht nur für die staatliche
Ordnung, sondern auch für das Leben jedes einzelnen Bürgers.

Ich bin Ihnen, Herr Kollege Vogel, außerordentlich dankbar, dass Sie unserer Einladung
gefolgt sind, die Bedeutung dieses Ereignisses im Kontext der Geschichte der Weimarer
Republik und für dieses Land in dieser gemeinsamen Gedenkstunde in besonderer Weise zu
würdigen.
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Meine Damen und Herren, im Völkischen Beobachter lieferte zu dieser Zeit eine kleine
Meldung eine Vorahnung dafür, was in einem nie gesehenen Terrorsystem enden sollte. Sie
kündigte die Errichtung eines ersten Konzentrationslagers mit einem Fassungsvermögen für
5 000 Menschen in der Nähe von Dachau an, wo „ohne Rücksicht auf kleinliche Bedenken“
die kommunistischen, aber auch sozialdemokratischen Funktionäre untergebracht werden
sollten.

Der Artikel erschien am 21. März 1933. An diesem sogenannten Tag von Potsdam reich-
ten sich in der Potsdamer Garnisonskirche die Republikgegner über dem Grab Friedrich des
Großen und 62 Jahre nach der ersten Reichstagseröffnung durch Bismarck die Hand. Es
war die symbolische Versöhnung von einer am Kaiserreich orientierten konservativ-reaktio-
nären Tradition mit der vermeintlich „nationalsozialistisch-revolutionären Erneuerung“.
Diese beinahe operettenhafte Potsdamer Inszenierung ging dem tragischen Schauspiel in der
Krolloper am 23. März voraus. Hier folgte – schon unter der demonstrativen, doppelt sym-
bolkräftigen Dekoration eines riesigen Hakenkreuzes auf der Stirnwand einer als
Parlamentssaal ausstaffierten Opernbühne – der Auslieferung des Staates durch die konser-
vativ-reaktionären Machteliten Ende Januar die Selbstaufgabe des Parlamentes zugunsten
der Regierung, einer Regierung, deren Kanzler den Reichstag noch unmittelbar vor der
Abstimmung mit der unglaublichen Herablassung düpierte, sie – die Regierung – behalte
sich „auch für die Zukunft vor, ihn von Zeit zu Zeit über ihre Maßnahmen zu unterrichten
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oder aus bestimmten Gründen, wenn zweckmäßig, auch seine Zustimmung einzuholen.“
Das deprimierende Protokoll dieser Reichtagssitzung kann heute auch und gerade denjeni-
gen als abschreckendes Beispiel für die mutwillige Zerstörung einer Demokratie dienen, die
die damaligen Verhältnisse in Deutschland, wenn überhaupt, nur vom Hörensagen kennen.

Staatshörigkeit und Legalitätsglaube, vage Zusicherungen und Versprechen, politische
Einschüchterung und brutale Bedrohung brachten die Zustimmung der notwendigen
Zweidrittelmehrheit. Das Ermächtigungsgesetz war im bürgerlichen Lager das Ergebnis von
Erpressung, Täuschung und Selbsttäuschung, sagt der Historiker Heinrich August Winkler.
Er hat den politischen „Mehrwert“ dieses Gesetzes für die Stabilisierung des Regimes poin-
tiert in die Worte gefasst:

Der Schein der Legalität förderte den Schein der Legitimität und sicherte dem
Regime die Loyalität der Mehrheit, darunter, was besonders wichtig war, der
Beamten.

Bei der Abstimmung im Reichstag fehlten 107 Abgeordnete: die 81 Fraktionsmitglieder
der KPD und auch 26 Abgeordnete der SPD, die bereits in Haft saßen oder sich aus berech-
tigter Angst um ihr Leben auf der Flucht befanden. Es ist das historische Verdienst der
94 verbliebenen sozialdemokratischen Abgeordneten, mit großem persönlichem Mut der
Repression widerstanden zu haben. Sie weigerten sich, dem gewalttätigen Umsturz hinter
der Fassade einer scheinbaren parlamentarischen Normalität den Ausweis von Legalität zu
geben. Sie sind damit – die meisten von ihnen damals wie heute der breiten Öffentlichkeit
unbekannt – zu stillen Helden der Demokratie und des Parlamentarismus in Deutschland
geworden. Einer von ihnen war Paul Löbe, langjähriger Präsident des Reichstages, später
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Alterspräsident des ersten Deutschen Bundestages; er wertete das Ermächtigungsgesetz
1949 als einen „illegalen Akt“ und den Widerstand dagegen als „eine patriotische Tat“. Als
das wollen und werden wir es in ehrendem Gedenken behalten.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, der Abgeordnete Otto Wels, aus dessen Rede wir
gleich im Anschluss den zentralen Abschnitt hören werden, sprach die letzten wirklich freien
Worte im Deutschen Reichstag, der damals in diesem Gebäude schon nicht mehr
zusammentreten konnte und nach dieser Sitzung auch nicht mehr gebraucht wurde.
Angesichts der Machtlosigkeit und des Verlustes an Freiheit reklamierte er für alle im
Widerstand stehenden Deutschen nur mehr die Ehre, die offensichtlich mehr als eine
„Sekundärtugend“ ist.

Auf sie bezog sich auch der nach Österreich emigrierte Schriftsteller Oskar Maria Graf,
als im Mai 1933 in über 50 deutschen Städten – übrigens auf Initiative der Deutschen
Studentenschaft – die Bücher von mehr als 250 Autoren verhöhnt und auf dem Scheiter-
haufen verbrannt wurden, darunter die Werke der Gebrüder Mann, von Bertolt Brecht,
Stefan Zweig, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Erich Kästner, Carl von Ossietzky und
Kurt Tucholsky. „Diese Unehre habe ich nicht verdient!“, hieß es in Grafs öffentlichem
Aufschrei, als er sich selbst auf der Liste verfemter Schriftsteller nicht fand.

Joseph Roth hatte schon ein Jahr vor diesem Akt der Unkultur gegenüber Freunden geäu-
ßert: „Sie werden unsere Bücher verbrennen und uns damit meinen.“ In seinem Fall mein-
te dies zweierlei: den Intellektuellen und den Juden. Nur eine knappe Woche nach dem
Ermächtigungsgesetz, am 1. April 1933, zeigte sich die menschenverachtende Rassenideo-
logie in einer von den neuen Machthabern gesteuerten und reichsweit durchgeführten Aktion
gegen die deutschen Juden. Der Boykott jüdischer Geschäfte, der von nackter Gewalt auf
offener Straße begleitet war, und das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums,
mit dem Beamte „nicht-arischer Abstammung“ in den Ruhestand versetzt wurden, bildeten
das unübersehbare Fanal einer brutalen Ausgrenzung, die in die Vernichtungslager führen
sollte. Den Frontalangriff der Nationalsozialisten auf die Menschenrechte zeichnete Joseph
Goebbels in seinem Boykottaufruf in gewohnt großen historischen Linien. Seine Parole, das
Jahr 1789 aus der Geschichte zu streichen, machte deutlich: In Abkehr von den westlichen
Prinzipien – Toleranz, individuelle Freiheit, Gewaltenteilung, Demokratie und Rechtsstaat –
meinte die Idee der Nation im NS-Verständnis die Volksgemeinschaft in einem autoritär
geführten Staat. Der ausdrückliche Abschied von der unantastbaren Würde des Menschen
führte schließlich in den Holocaust als beispiellosem Menschheitsverbrechen.

Das Jahr 1933 lässt sich ebenso wenig aus der Geschichte streichen wie irgendein ande-
res davor oder danach. So weit reicht der maßlose Anspruch auch von Despoten nicht. Aber
er reicht erschreckend weit:

Am 2. Mai, unmittelbar nach dem Tag der Arbeit, werden überall in Deutschland die
Gewerkschaftshäuser gestürmt, am 22. Juni wird die SPD verboten, die anderen Parteien
lösen sich scheinbar freiwillig auf.
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Schon Mitte des Jahres, nach gerade einmal fünf Monaten, ist das Parteiensystem – wie
angekündigt – beseitigt, die NSDAP die einzig verbliebene selbstständige Organisation. Bis
dahin waren ihr mehr als 1,5 Millionen Menschen als Mitglieder beigetreten – mehr als alle
demokratischen Parteien in Deutschland heute zusammen an Mitgliedern haben. Freie
Wahlen haben danach nicht mehr stattgefunden. Es fehlten dafür inzwischen auch sämtliche
Voraussetzungen.

Die Auflösung der Weimarer Demokratie hat nicht erst am 30. Januar begonnen. Die
Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler war eben nicht der Anfang vom Ende, son-
dern der Abschluss einer langen politischen Agonie, die als „nationale Erhebung“ gefeiert
in den nationalen Untergang führte.

Zu dieser fast unbegreiflichen Entwicklung beigetragen hat nicht zuletzt ein erschrecken-
der Mangel an Einsicht und Zivilcourage auch bei prominenten Vertretern der Wirtschaft,
der Medien, der Kirchen wie der Universitäten. Die Weimarer Zeit kennzeichnete in Politik,
Verwaltung, Justiz und Kultur ein gewiss facettenreiches, in seinem Kern aber oft antidemo-
kratisches Denken. Das machte auch und gerade vor den Universitäten und der Wissen-
schaft nicht halt. Im Gegenteil: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat unlängst in einer
Ausstellung hier in Berlin über die eigene Vergangenheit dokumentiert, dass viele Wissen-
schaftler in Deutschland keineswegs erst hätten gleichgeschaltet werden müssen. Vielmehr
habe sich „die Mehrheit geradezu aufgedrängt, nationalsozialistische Politik zu gestalten,
und das häufig schon in den 20er Jahren, ganz ohne Not“, so Dieter Hüsken, der für die
DFG die Ausstellung ausgerichtet hat.

Dass Berlin nicht Weimar ist, so wie Bonn nie Weimar wurde, manifestiert sich nicht
zuletzt in dem großen Konsens, mit dem wir heute im deutschen Parlament – und nicht nur
hier – auf das Jahr 1933 und seine Lektionen zurückblicken. Der deutsche Parlamentarismus
ist auch heute nicht unangefochten, aber er erweist sich auch am Ende seines sechsten
Lebensjahrzehnts als robuster und vitaler als gemeinhin vermutet – vielleicht nicht ganz so
stark, wie er sein könnte, und nicht immer so selbstbewusst, wie er gelegentlich sein sollte.
Doch wo hatten und haben im internationalen wie im historischen Vergleich Parlamente
ähnlich viel oder gar mehr Einfluss auf die Bildung und die Kontrolle von Regierungen, auf
die Gesetzgebung und die öffentliche Meinung als in Deutschland heute?

Aus der Doppelerfahrung des Scheiterns von Weimar und der nationalsozialistischen
Diktatur begründete sich der den westlichen Werten verpflichtete Geist des Grundgesetzes:
der Schutz der individuellen Freiheitsrechte, die Mitwirkung des Bürgers in einer pluralis-
tisch und repräsentativ verfassten parlamentarischen Demokratie und die Verhinderung
einer verselbstständigten Staatsgewalt. Vor 60 Jahren wollten die Väter und Mütter des
Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat als Lehre von Weimar nicht allein die Funktions-
fähigkeit des Regierungssystems verbessern. Sie leitete in ihren Verfassungsberatungen vor
allem das Ziel einer wehrhaften Demokratie, in der sich demokratische Freiheiten nicht für
die Zerstörung der freiheitlichen Demokratie missbrauchen lassen sollten. Während in der
Weimarer Reichsverfassung die Grundrechte nur nach Maßgabe der Gesetze galten, sind sie
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im Grundgesetz unmittelbar geltendes, gerichtlich durchsetzbares Recht und damit verbind-
liche Orientierung für die Gesetzgebung.

Die Weimarer Verfassung hatte bei ihrer durchaus ehrgeizigen Formulierung naturgemäß
noch nicht die Erfahrung ihres späteren Scheiterns, die wiederum zur prägenden Orientie-
rung der Schöpfer des Bonner Grundgesetzes führte, die neue politische Ordnung in ihrem
rechtsstaatlichen Kern durch den berühmten Art. 79 Abs. 3 mit den Grundrechten und
den Strukturprinzipien der Republik, der Demokratie, des Rechtsstaates, des Sozialstaates
und des Bundesstaates unter besonderen, verfassungsrechtlich irreversiblen Schutz zu stel-
len. Bis heute ist das gelungen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 75 Jahre sind inzwischen
seit der Auflösung und Zerstörung der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutsch-
land vergangen. Sie wurde keine vierzehn Jahre alt. Nach grausamen, unvorstellbaren, ent-
setzlichen zwölf Jahren war die Nazi-Herrschaft zu Ende – und mit ihr das Deutsche Reich
als selbstständiger Staat zerstört, politisch und militärisch gescheitert, wirtschaftlich ruiniert
und moralisch diskreditiert.

Im nächsten Jahr können wir das 60-jährige Bestehen der Bundesrepublik Deutschland
feiern. Ihre politische Stabilität und ihr großes Ansehen in der Welt war wie das Scheitern
der Weimarer Demokratie weder zufällig noch zwangsläufig.

Zur demokratischen Erinnerungskultur gehört, das eine genauso wenig für selbstver-
ständlich zu halten wie das andere. Für beides gibt es Ursachen und gibt es Verantwortliche,
nicht nur in den Parlamenten, aber hier ganz besonders.

Wir verneigen uns heute vor allen Opfern der nationalsozialistischen Diktatur, und unser
besonderer und dankbarer Respekt gilt all denen, die während und nach der brutalen Zer-
störung der ersten deutschen Demokratie den politischen, sozialen und moralischen
Wiederaufbau unseres Landes möglich gemacht haben.

(Beifall)
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Originaltoneinspielung
aus der Rede von Otto Wels, MdR, SPD,

in der Sitzung des Reichstages am 23. März 1933

„… Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen,
mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge
verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und
unparteiisch geschieht, und wenn man es unterläßt, besiegte Gegner zu behan-
deln, als seien sie vogelfrei. 

(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.)

Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. 

(Lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten.)

Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten
Zeit erfahren hat, wird billigerweise niemand von ihr erwarten oder verlangen
können, daß sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die
Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht
und damit die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Ver-
fassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht.

(Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.)

Kritik ist heilsam und notwendig. Noch niemals, seit es einen Deutschen
Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die
gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie es
jetzt geschieht,

(Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.)

und wie es durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine
solche Allmacht der Regierung muß sich um so schwerer auswirken, als auch
die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt …“
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Rede
von Bundesminister a. D. Dr. Hans-Jochen Vogel

Herr Bundespräsident! 
Herr Bundestagspräsident! 
Frau Bundeskanzlerin! 
Herr Bundesratsvizepräsident! 
Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts! 
Sehr verehrte Ehrengäste! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir sind zusammengekommen, um an die Anfänge der NS-Gewaltherrschaft zu erin-
nern, zu erinnern an das, was in der ersten Hälfte des Jahres 1933, also vor einem Dreivier-
teljahrhundert, geschah, auch, um uns zu fragen, wie das geschehen konnte und welche
Folgerungen wir daraus auch heute noch für uns und unser Gemeinwesen ziehen müssen.
Das nämlich ist der Sinn des Erinnerns. Erinnern, so hat Gotthold Ephraim Lessing einmal
geschrieben, heißt nicht, das Gedächtnis zu belasten, sondern, den Verstand zu erleuchten.
Denn wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird blind für die Gegenwart.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 1933 wurden Entscheidungen getroffen, ohne
die das, was dann folgte und schließlich in der schlimmsten Katastrophe unserer Geschichte
endete, kaum möglich geworden wäre. Sie, Herr Bundestagspräsident, haben die wichtigsten
Daten und Ereignisse dieses Zeitraums genannt und in beispielhafter Weise gewürdigt. Ich
sehe deshalb insoweit von Wiederholungen ab.

Wie ebenfalls schon erwähnt, gingen diese Ereignisse bereits mit einer brutalen Verfol-
gung der politischen Gegner des Nationalsozialismus einher, zuerst vor allem der Kommu-
nisten und der Sozialdemokraten, bald auch von Angehörigen anderer Parteien und Verbän-
de. Auch die Verfolgung der Juden begann bereits damals. Bis zum Sommer 1933 wurden
mehr als 100 000 Männer und Frauen für kürzere oder längere Zeit verhaftet. Fast 27 000
befanden sich Ende Juli 1933 in der sogenannten Schutzhaft. Viele dieser Verfolgten wur-
den bereits damals gequält und gefoltert, mehrere Hundert von ihnen schon bis Ende März
1933 in barbarischer Weise ermordet. Vor allem die „wilden“, dann aber auch die offiziellen
Konzentrationslager, von denen das erste am 21. März 1933 in Dachau – Sie erwähnten es,
Herr Bundestagspräsident – eingerichtet wurde, waren von Anfang an rechtsfreie Räume.

Meinerseits will ich mich noch einmal der Reichstagssitzung vom 23. März 1933 zuwen-
den, weil an diesem Tag die Demokratie und mit ihr die Republik von Weimar endgültig zu
Grabe getragen wurden. Diese Sitzung fand 350 Meter von hier entfernt in der im Zweiten
Weltkrieg schwer beschädigten und im Jahre 1951 abgerissenen Krolloper statt. In dieser
Sitzung, von der die kommunistischen Abgeordneten bereits ausgeschlossen waren, wurde



in drei Lesungen das sogenannte Ermächtigungsgesetz verabschiedet, das die Gesetzgebung
vom Parlament auf die Reichsregierung übertrug und ihr die Befugnis zuerkannte, dabei
auch von der Verfassung abzuweichen. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit wurde
erreicht, weil nicht nur die Nationalsozialisten und die mit ihnen verbündeten deutsch-natio-
nalen Abgeordneten, sondern auch die Abgeordneten des Zentrums, der Bayerischen
Volkspartei, des Christlichen Volksdienstes und der Staatspartei dem Gesetz zustimmten.
Nur die 94 anwesenden Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion – Julius Leber, der
festgenommen wurde, als er die Krolloper betreten wollte, und weitere 25 von den insge-
samt 120 sozialdemokratischen Abgeordneten waren bereits in Haft oder hatten untertau-
chen oder fliehen müssen – votierten in namentlicher Abstimmung dagegen. Sie taten das
in einer Atmosphäre, die ein ausländischer Beobachter, der sich an Ort und Stelle befand, so
beschrieb:

Für eine Sekunde verbreitete sich Todesschweigen im Hause, während von
draußen die drohenden Sprechchöre der SA hereindrangen. Weiß bis in die
Lippen, den Mund zusammengepresst, mit harten Zügen, in sichtbarem Be-
wusstsein der Schwere, des  Ernstes und der Gefahr des Augenblicks, bestieg
Otto Wels langsam die Rednertribüne. Den Kopf leicht gesenkt, aber die stäm-
mige Gestalt gestrafft, die Schultern hochgezogen, als ob er in ein Gewehrfeuer
hineinschritte.
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Die Rede, die Wels dann hielt, ist in die Geschichte eingegangen. In dieser Rede, aus der
wir soeben einen zentralen Ausschnitt gehört haben, sagte er direkt an Hitler gewandt:

Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde
feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der
Freiheit und des Sozialismus. Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht,
Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten.
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Otto Wels (* 1873, † 1939)

In der vorausgegangenen Fraktionssitzung waren es übrigens vor allem die Frauen, die
dem Vorschlag widersprachen, man solle es in Anbetracht der konkreten Gefahren bei einer
schriftlichen Erklärung bewenden lassen und an der Plenarsitzung überhaupt nicht teilneh-
men. „Ich sage Euch, ich gehe, und wenn sie mich drüben in Stücke reißen“, rief Louise
Schröder, die 1947 und 1948 eine Zeit lang anstelle von Ernst Reuter als – so hieß es damals
noch – Oberbürgermeisterin von Berlin amtierte, weil die sowjetische Besatzungsmacht ihm
die Bestätigung verweigert hatte. 19 von denen, die damals der SPD-Reichstagsfraktion an-
gehörten, haben das NS-Gewaltregime nicht überlebt. Mindestens elf wurden ermordet.
Alle anderen waren kürzere oder längere Zeit in Haft oder mussten emigrieren.

Es ist hier nicht der Ort, über die Gründe zu rechten, aus denen nicht nur die National-
sozialisten und die Deutsch-Nationalen dem Gesetz zustimmten. Nach dem heutigen Stand
der zeitgeschichtlichen Forschung haben dabei Zusagen Hitlers gegenüber der katholischen



Kirche und den Repräsentanten der Zentrumspartei, aber auch die Furcht vor einer Welle
blutiger Gewalt und die Sorge um die eigene Sicherheit im Falle der Ablehnung eine Rolle
gespielt.

Nicht wenige von denen, die am 23. März 1933 mit Ja stimmten, werden das später so
empfunden haben wie Theodor Heuss, der sich damals als Abgeordneter der Staatspartei 
– es waren die Nachfolger der Deutschen Demokratischen Partei – unter Überwindung
schwerer Bedenken dazu entschloss. Heuss schrieb in seinen Erinnerungen:

Jeder von uns, der als Publizist oder als Politiker zu Entscheidungen gezwungen
war, die er später bedauerte, hat Dummheiten gemacht. Und dieser Begriff ist
zu schwach für die Zustimmung zu diesem Gesetz. Und auch das Wort „später“
trifft nicht die innere Lage; denn ich wusste schon damals, dass ich dieses „Ja“
nie mehr aus meiner Lebensgeschichte auslöschen können würde.

Eines steht aber heute wohl fest – Sie, Herr Bundestagspräsident, haben es bereits aus-
geführt –: Otto Wels hat damals – so umschreibt es der Historiker Heinrich August Winkler
– nicht nur die Ehre der Sozialdemokratie, „sondern der deutschen Demokratie überhaupt“
gerettet.

(Beifall)
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Die entscheidenden Sätze seiner Rede gehören deshalb in alle Geschichtsbücher.

Insgesamt war mit dem Ermächtigungsgesetz und der Ausschaltung der Parteien der
Übergang zur Diktatur vollendet und dem, was dann folgte, der Boden bereitet. Wie war das
in nicht ganz sechs Monaten möglich? Wie konnte das geschehen im Lande Goethes und
Schillers, eines Kant und eines Lessing, aber auch eines August Bebel, eines Ludwig
Windthorst und eines Friedrich Naumann? In einem Volk, das sich mit Recht seiner großen
geistigen, wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen rühmte und das 1933 zu 95 Pro-
zent einer christlichen Konfession angehörte? 

Manchen genügt als Antwort der Hinweis auf den Versailler Vertrag, auf die damalige
Weltwirtschaftskrise und die Massenarbeitslosigkeit oder auf die Angst vor dem Kommu-
nismus. Jedes dieser Probleme hat sicherlich für den Aufstieg Hitlers eine Rolle gespielt. Und
wir dürfen uns nicht darüber täuschen, dass ihm damals mehr und mehr Deutsche zujubel-
ten, ja ihn sogar für einen Retter hielten. Aber warum schwiegen seinerzeit, als sich die
Zerstörung der Demokratie vollzog und alle Organisationen und die meisten Institutionen
gleichgeschaltet wurden, so viele, die eigentlich hätten reden müssen? Warum gab es auch in
den Kirchen nur einige, die klar widersprachen? Warum unterstützten die konservativen Eliten
in Industrie, Reichswehr, Staatsbürokratie und Wissenschaft und – nicht zu vergessen – die
ostelbischen Großgrundbesitzer Hitler so zielstrebig bei der Demontage der Demokratie?
Und warum begrüßten und rechtfertigten nicht wenige Staatsrechtslehrer, von denen ich nur
Carl Schmitt nenne, das Ermächtigungsgesetz ausdrücklich? 

Da genügen die von mir bereits genannten Umstände als Antwort nicht. Da müssen wir 
– wie das in seiner historischen Rede am 8. Mai 1985 schon Richard von Weizsäcker getan
hat – weiter zurückgreifen, etwa auf den jahrhundertealten christlichen Antijudaismus. Ihm
folgte im späten 19. Jahrhundert der radikale Rassenantisemitismus, der an die teils latente, teils
offene religiös motivierte Judenfeindschaft anknüpfen konnte. Er wurde bereits im Kaiserreich
politisch und gesellschaftlich wirksam, als Begriffe wie „Reinheit des Blutes“ pseudowissen-
schaftlich begründet wurden und man die Verben „ausmerzen“ und „ausrotten“ – lange vor
1914 – mit Blick auf die jüdische Minderheit schon ganz selbstverständlich verwendete.

Zurückzugreifen ist auch auf die vor allem im Lager der deutschen Rechten weitverbrei-
tete Ablehnung der Demokratie und der Republik von Weimar, eine Ablehnung, die bald in
offene Feindseligkeit überging und sich gegenüber der Republik auch in den bezeichnenden
Schmähungen als „Republik der Novemberverbrecher“ und als „Judenrepublik“ äußerte.
Nicht zu vergessen ist die sogenannte Dolchstoßlegende, also die von der sogenannten
nationalen Rechten und insbesondere auch von Hindenburg und Ludendorff propagierte
Unwahrheit, Deutschland sei im Ersten Weltkrieg im Felde unbesiegt geblieben und habe
ihn nur verloren, weil aus der Heimat der Front vor allem von den Demokraten und
Republikanern der Dolch in den Rücken gestoßen worden sei. Hierher gehört auch die justi-
zielle Willkür, mit der schon in der Weimarer Republik deren rechtsextremistische Feinde
geschont und ermutigt und die Verteidiger der Republik, insbesondere Friedrich Ebert, der
Reichspräsident, bloßgestellt und gedemütigt wurden.
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Weiter sind die Spaltung der Arbeiterbewegung und die intransigente und demokratie-
feindliche Haltung der Kommunisten zu nennen, die auf Stalins Geheiß Anfang der 30er-
Jahre nicht den Nationalsozialismus, sondern die Sozialdemokratie als Hauptfeind bezeich-
neten und bekämpften – eine Haltung, für die die deutschen Kommunisten danach zwischen
1933 und 1945 im Widerstand, aber auch, soweit sie in die Sowjetunion geflüchtet waren, als
Opfer Stalin’scher Säuberungen einen hohen Blutzoll entrichteten.

Außerdem ist die obrigkeitsstaatliche Tradition aus der Zeit des Kaiserreichs zu nennen,
der der Gehorsam als eine absolute Tugend und Zivilcourage eher als etwas Undeutsches
erschien.

Ernst Reuter hat wesentliche Teile dieser Aspekte 1947 in einem Brief an seinen Bruder
so beschrieben:

Die Entpolitisierung des früher durchaus freiheitlich gesinnten Bürgertums …
die Absonderung der Universitäten, die Institution des Reserveoffiziers, die
Kastenmethode innerhalb der Beamtenschaft, die Hinwendung des Bürgertums
zum reinen Geldverdienen und der Intellektuellen zu unpolitischer Loslösung
vom wirklichen Leben: Aus tausend Kanälen wurde diese katastrophale Grund-
haltung der deutschen Mittelschichten gespeist, die sie unpolitischen, rein emo-
tionellen Erregungen gegenüber so anfällig machte und die den Sieg des
Faschismus durch die vollständige Aufsaugung so gut wie aller bürgerlichen
Wählermassen ermöglichte.

Das sind harte Worte. Ein anderer, nämlich Konrad Adenauer, hat – jedenfalls kurz nach
Kriegsende – noch härter geurteilt. Er schrieb im Februar 1946 an einen katholischen
Geistlichen in Bonn unter anderem:

Nach meiner Meinung trägt das deutsche Volk und tragen auch die Bischöfe
und der Klerus eine große Schuld an den Vorgängen in den Konzentrations-
lagern. Richtig ist, dass nachher vielleicht nicht viel mehr zu machen war. Die
Schuld liegt früher. Das deutsche Volk, auch Bischöfe und Klerus zum großen
Teil, sind auf die nationalsozialistische Agitation eingegangen. Es hat sich fast
widerstandslos, ja zum Teil mit Begeisterung … gleichschalten lassen.

So weit Ernst Reuter und Konrad Adenauer. Auch wer ihren Feststellungen nicht in allen
Punkten zustimmen will, wird sich mit dem, was diese beiden Zeitzeugen gesagt haben, aus-
einandersetzen müssen. Denn sie waren Zeugen besonderer Art, und ihre Urteilsfähigkeit
wird wohl schon deshalb niemand ernsthaft in Zweifel ziehen.

Manche werden einwenden, die späteren Verbrechen habe man 1933 noch nicht voraus-
sehen können. Dennoch: An Warnungen und Mahnungen hat es wahrlich nicht gefehlt.
Viele Sozialdemokraten, aber auch manche Liberale und Sprecher des Zentrums haben
schon vor 1933 nachdrücklich gewarnt und darauf hingewiesen, dass Hitler Diktatur,
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Willkürherrschaft und Krieg bedeute. Zu nennen sind da vor allem die Sozialdemokraten
Wilhelm Hoegner und Kurt Schumacher, dann die Zentrumsabgeordneten Bernhard
Letterhaus und Joseph Joos, der Abgeordnete der Bayerischen Volkspartei Johann Leicht
und für die Liberalen Theodor Heuss. Sie und andere beschrieben in aller Klarheit die Ziele
und Methoden der Nationalsozialisten. Als Beispiel zitiere ich zwei Sätze, die Kurt
Schumacher den nationalsozialistischen Abgeordneten, die nach der Wahl im Jahr 1930
schon mit 107 Abgeordneten im Reichstag saßen, entgegenschleuderte:

Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inne-
ren Schweinehund im Menschen.

Und fast prophetisch fügte er hinzu:

Das deutsche Volk wird Jahrzehnte brauchen, um wieder moralisch und intel-
lektuell von den Wunden zu gesunden, die diese Art Agitation geschlagen hat.

Entscheidend war aber, dass 1933 die Demokratie in der Mehrheit unseres Volkes nicht,
jedenfalls nicht mehr ausreichend, verwurzelt war, dass sich diejenigen, die – wie beispiels-
weise das Reichsbanner und die Eiserne Front – bereit waren, sie zu verteidigen, in der
Minderheit befanden und dass die Demokratie auch von vielen preisgegeben wurde, die
glaubten, für die Verwirklichung der Werte, an denen sie durchaus festhalten wollten, bedür-
fe es keiner demokratischen Strukturen.

Was lernen wir daraus? Natürlich lehrt uns die Erinnerung an die seinerzeitige Massen-
arbeitslosigkeit, wie wichtig es ist, dass das Gemeinwesen den Menschen eine hinreichende
wirtschaftliche und soziale Sicherheit gewährleistet und dass der Protest gegen Lebensver-
hältnisse, die als ungerecht, ja als dauerhafte Ausgrenzung wahrgenommen werden, radika-
len Positionen Zulauf verschafft. Ebenso ersehen wir, wie wichtig auch der Fortgang der
europäischen Verständigung und Einigung ist, deren seinerzeitige erste Ansätze – in einem
sozialdemokratischen Programm war von den Vereinigten Staaten von Europa die Rede,
und Gustav Stresemann bemühte sich, nicht ohne gewisse Erfolge, um eine deutsch-franzö-
sische Verständigung – bald von den aufgepeitschten Wellen eines blinden Nationalismus
hinweggespült wurden.

Die wichtigste Lehre sehe ich aber in der Erkenntnis, dass eine Demokratie auf Dauer
nur Bestand haben kann, wenn sie von den Menschen getragen wird, wenn diese sich als
Bürgerinnen und Bürger verstehen, die selber für die Bewahrung der demokratischen
Grundregeln mitverantwortlich sind. Diese Notwendigkeit immer aufs Neue ins Bewusst-
stein zu rufen und durch das eigene Beispiel zu bezeugen, ist die gemeinsame Aufgabe aller,
die in unserer Gesellschaft besondere Verantwortung tragen, und das nicht nur in der Politik,
sondern auch in der Wirtschaft und im Bereich der Medien, um nur einige Bereiche zu nen-
nen. Die sinkenden Wahlbeteiligungen, die nicht nur gelegentlich zu spürende Politikver-
drossenheit und die Empörung über das bedrückende Fehlverhalten einzelner Manager soll-
ten uns daran gemahnen – nein: nicht nur gemahnen, sondern aufrütteln; denn hier droht



ein nachhaltiger Vertrauensverlust. Ohne ein bestimmtes Maß an Grundvertrauen kann aber
eine Demokratie ihre Aufgaben nicht erfüllen.

Eine andere Lehre besteht für mich darin, dass die Demokratie des Einvernehmens über
ein klares Menschenbild und über die sich daraus ergebende Wertordnung bedarf. Beides
findet sich in unserem Grundgesetz, das eben nicht nur eine Ansammlung von Organisa-
tions- und Verfahrensregeln darstellt. Schon die ersten Absätze seines ersten Artikels lauten
ja ausdrücklich:

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt.

Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußer-
lichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Das war die Antwort der Mütter und Väter des Grundgesetzes auf die menschenverach-
tende Ideologie des NS-Gewaltregimes, das nicht müde wurde, den Menschen einzutrich-
tern: „Du bist nichts, Dein Volk ist alles!“, und das uns Junge damals singen ließ:

Wir werden weiter marschieren,
wenn alles in Scherben fällt.
Denn heute gehört uns Deutschland 
und morgen die ganze Welt.

Wir alle sind aufgerufen, die Wertordnung des Grundgesetzes zu wahren und sie immer
wieder mit Leben zu erfüllen. Denn sie lebt nach dem bekannten Ausspruch von Wolfgang
Böckenförde von Voraussetzungen, die der Staat allein nicht schaffen kann. Sie wird vor
allem von dem Gedankengut gespeist, aus dem der Einzelne für sich die absolute Verbind-
lichkeit der Menschenwürde und der Menschenrechte herleitet, also insbesondere aus den
Prinzipien des Christentums, der Aufklärung und des Humanismus, deren wir uns stets aufs
Neue bewusst werden müssen.

Unsere jüngere Geschichte ist durch tiefe gesellschaftliche Umbrüche, durch dramatische
politische Zäsuren und durch sehr unterschiedliche Generationserfahrungen geprägt. Es gibt
in diesem Land kein ungebrochenes historisches Selbstverständnis. Aber es gab eine Fülle
von weitreichenden Erschütterungen, an die man immer wieder erinnern muss. Am heutigen
Tag erinnern wir uns vor allem an die erste Hälfte des Jahres 1933 und damit an den Beginn
der schrecklichsten Phase unserer Geschichte. Wir tun das nicht, um Schuldkomplexe als eine
nationale Last zu konservieren. Schuld ist eine individuelle Kategorie. Wir erinnern uns auch
nicht, um an Gedenktagen Betroffenheitsrituale zu pflegen. Nein, die Erinnerung soll Nach-
geborenen vor Augen führen, wo es endet, wenn die Menschenwürde mit Füßen getreten,
Grundprinzipien mitmenschlichen Zusammenlebens missachtet und einem sogenannten
Führer in gotteslästerlicher Weise Allwissenheit und Allmacht zugebilligt werden.
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(Beifall)

Eine weitere Mahnung aus jener Zeit vor 75 Jahren lautet: „Wehret den Anfängen!“
Dieses Gebot ist durchaus aktuell. Nicht, dass unsere Demokratie heute in ähnlicher Weise
in Gefahr wäre wie damals; davon kann keine Rede sein. Wir brauchen uns auch trotz man-
cher Fehler, manchen Versagens und mancher Versäumnisse der bisherigen Geschichte
unserer Bundesrepublik wahrlich nicht zu schämen. Es wäre sogar gut, wenn wir uns gele-
gentlich über einzelne Glanzpunkte dieser Geschichte auch einmal erkennbar freuen wür-
den,

(Beifall)

etwa über das unblutige Zustandekommen der deutschen Einheit oder darüber, dass wir
heute in Europa, jedenfalls im Gebiet der heutigen Europäischen Union, seit über 60 Jahren
in Frieden leben.

(Beifall)

Frieden ist für die heutige Generation eine Selbstverständlichkeit, so wie für uns damals
Krieg eine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Das würde zugleich die Zuversicht stärken,
dass wir auch die neuen Herausforderungen bewältigen können.

©
 D

eu
ts

ch
er

 B
un

de
st

ag
/L

ich
tb

lic
k/

A
ch

im
 M

eld
e



Aber eine Wiederbelebung nationalsozialistischer Anschauungen und Parolen gibt es
durchaus und auf dieser Grundlage antisemitische und ausländerfeindliche Kundgebungen
und Gewalttaten. Es gibt sogar Parteien, die in einzelnen Landesparlamenten in schwer
erträglicher Weise auftreten und an die Frühzeit der NSDAP erinnern. Ihnen gilt es zu
begegnen. Nicht nur der Staat, sondern wiederum jeder Einzelne ist hier in der Pflicht. Wer
wegsieht oder nur die Achseln zuckt, schwächt die Demokratie.

(Beifall)

Wer widerspricht und sich einbringt, stärkt sie.

Denn was vor 75 Jahren versäumt wurde, darf sich nicht wiederholen. „Nie wieder!
Nicht noch einmal!“ Das sollte die entscheidende Losung auch des heutigen Tages sein. Ich
sage das als einer, der selbst noch als Kind und dann als Jugendlicher erlebt hat, was es heißt,
unter einem Regime aufzuwachsen, das alles und alle seinem Befehl unterwarf und keine
Verantwortung vor Gott und den Menschen kannte. Das sind wir aber auch denen schuldig,
die damals im Widerstand ihr Leben einsetzten, und den Millionen, die hingemordet wur-
den. Lassen Sie uns ihrer gerade in dieser Stunde gedenken und damit das Versprechen ver-
binden, dass wir ihres Vermächtnisses stets eingedenk bleiben und uns an ihm orientieren
wollen – und das nicht nur bei festlichen Gelegenheiten, sondern bis in unsere tägliche
Arbeit hinein.

(Anhaltender Beifall – Die Anwesenden erheben sich)
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Das Reichsgesetzblatt Nr. 25 in der Ausgabe vom 24. März 1933 dokumentiert das
Gesetz, dem die Debatte im Reichstag vom 23. März 1933 zu dem von der Reichsregierung
eingebrachten Gesetzentwurf vorausgegangen war.

Das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“, das „Ermächtigungsgesetz“,
stellte auf diesem Weg zum totalitären Führerstaat den Schlussstein dar, der zugleich den
Anschein der Legalität wahren und die Diktatur etablieren sollte. Es bestand aus lediglich
fünf Artikeln und sollte der Reichsregierung nahezu unbeschränkte Befugnisse zum Erlass
von Gesetzen übertragen, die auch in den Kernbereich der Verfassung eingriffen.

Das Gesetz bedeutete eine Änderung der Weimarer Verfassung und bedurfte sowohl
einer Zweidrittelmehrheit im Parlament als auch der Anwesenheit von mindestens zwei
Dritteln aller Mitglieder des Reichstages. Eine erste Voraussetzung für die Erlangung der
nötigen Stimmenzahl war durch die Annullierung der 81 Mandate der Abgeordneten der
Kommunistischen Partei Deutschlands geschaffen worden, die auf Grundlage der Reichs-
tagsbrandverordnung erfolgt war. Auch 26 Sozialdemokraten waren entweder verhaftet oder
auf der Flucht.

Gegenüber dem Zentrum, das von den sogenannten Mittelparteien für die Erlangung der
erforderlichen Stimmenzahl die wichtigste Rolle spielte, verschleierten Hitler und Innen-
minister Frick die wahre Absicht des Gesetzes und machten zudem weitgehende Zusagen
zur Sicherung der Existenz der obersten Verfassungsorgane und der Länder, versprachen die
Gewährleistung der Grundrechte und der Rechte der Kirchen sowie die Einsetzung eines
Reichstagsausschusses für die Kontrolle der zu erlassenden Gesetze und stellten schließlich
den Abschluss eines Konkordats mit dem Vatikan in Aussicht. Mit diesen größtenteils nicht
eingelösten Versprechungen, die mit Drohungen für den Fall der Ablehnung des Gesetzes
einhergingen, gelang es der Regierung schließlich, die nötige parlamentarische Unterstüt-
zung zu organisieren. Bemerkenswert ist, dass Hitler in seiner Regierungserklärung zur Ein-
bringung des Gesetzes in staatsmännischer Pose ganze Passagen aus einem Forderungs-
katalog übernimmt, den ihm der Parteivorsitzende des Zentrums, Prälat Kaas, übergeben
hatte, sodass der Historiker H. A. Winkler mit einiger Berechtigung feststellen kann, dass
die zustimmenden Abgeordneten zugleich einer beispiellosen Erpressung wie ihrem
Wunschdenken nachgegeben hätten.

Dieses Wunschdenken, das sich auch auf die geschickte Inszenierung der „nationalen
Einheit“ durch die Nationalsozialisten stützte, spiegelte sich auch in den Worten, mit denen
die Vertreter der „Mittelparteien“ ihre widerstrebende Zustimmung zum Gesetzentwurf
begründeten und die Warnungen und Erwartungen deutlich machten, die sie mit ihrer
Zustimmung verbanden.

Einzig die Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands votierten, trotz
der massiven Einschüchterung durch SA und SS, die um den Tagungsort Krolloper aufmar-
schiert waren, geschlossen gegen die Vorlage. Trotz der deutlichen Worte des Parteivorsit-
zenden der SPD Otto Wels und des klaren Aufzeigens der Folgen, die die Verabschiedung

28



des Gesetzes haben würde, stimmten nur 94 Abgeordnete gegen die Vorlage, 444 hingegen
votierten dafür. Für das Gesetz stimmten neben den Abgeordneten der NSDAP schließlich
die der Deutschnationalen Volkspartei, des Zentrums, der Bayerischen Volkspartei, der
Deutschen Staatspartei, des (evangelischen) Volksdienstes, der Deutschen Bauernpartei
sowie die der Deutschen Volkspartei. Damit wäre die erforderliche Mehrheit für eine Ände-
rung der Verfassung auch dann erreicht worden, wenn die Abgeordneten der KPD an der
Abstimmung hätten teilnehmen können.

Die Verabschiedung des Gesetzes am 23. März 1933 besiegelte die Auflösung des demo-
kratischen Rechtsstaates und die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie.

Die gesamte Rechtsetzung des nationalsozialistischen Staates basierte fortan auf dem
„Ermächtigungsgesetz“. Obwohl zunächst auf vier Jahre befristet, wurde es 1937, 1939 und
1943 verlängert und wurde erst nach der Kapitulation durch die Alliierten mit dem „Kon-
trollratsgesetz Nr. 1“ vom 20. September 1945 aufgehoben.

29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50

Reichstagssitzung am 23. März 1933

©
 B

un
de

sa
rc

hi
v,

Bi
ld

 1
02

–1
44

39



51

Reichstagssitzung am 23. März 1933

©
 S

ch
er

l/
Sü

dd
eu

ts
ch

e 
Z

eit
un

g 
Ph

ot
o












